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§ 29 SanG Ausbildungsablauf
 SanG - Sanitätergesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.08.2023

1. (1)Die Ausbildung zum Rettungssanitäter kann entweder in einem oder aufgeteilt innerhalb von längstens 30

Monaten erfolgen.

2. (2)Die Ausbildung zum Notfallsanitäter kann entweder in einem oder aufgeteilt innerhalb von längstens 24

Monaten erfolgen.

3. (3)Die Ausbildungen in den einzelnen allgemeinen bzw. besonderen Notfallkompetenzen kann entweder in einem

oder aufgeteilt innerhalb von längstens sechs Monaten erfolgen.

4. (4)Die Absolvierung der praktischen Ausbildung setzt die vorangehende Vermittlung der für die Erlernung der

Tätigkeiten erforderlichen theoretischen Kenntnisse im Rahmen der Ausbildung voraus. Im Rahmen der

praktischen Ausbildung können Auszubildende unter Anleitung und Aufsicht eines Notarztes oder von

entsprechend ausgebildeten Sanitätern zur unselbständigen Ausübung der zu erlernenden Tätigkeiten

herangezogen werden.
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